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Weisung betreffend die Entschädigungen für Nebenämter und 
Mentorate in den Gemeindeschulen 

Vom 20. Juli 2021 

Die Verwaltungsleiterin bzw. der Verwaltungsleiter erlässt gestützt auf§ 32 Abs. 3 des Reg 
lements für die Schule der Gemeinden Bettingen und Riehen vom 16. Juni 2009 (RiE 
411.610) folgende Weisung: 

1. Zweck 
1 Diese Weisung regelt die Entschädigungen in Gemeindeschulen für Nebenämter und 
Mentorate, welche ausserhalb der Lektionenzuteilung und Mehrleistungen, respektive des 
Arbeitsvertrages geleistet werden. 

2. Berechnungsgrundlagen 
1 Die Entschädigungen sind Pauschalen pro Schuljahr und berechnen sich wie folgt: 

Art Grundlage Ansatz in 
CHF 

Nebenämter 
Verwaltung Schulmaterial Anzahl Klassen Primar X 152.00 

Verwaltung Material Textiles Anzahl Klassen Primar X 46.00 
Gestalten 
Verwaltung Material Techni- Anzahl Klassen Primar X 46.00 
sches Gestalten 
Betreuung Schülerinnen- und Anzahl Klassen Primar X 121.00 
Schülerbibliothek 
Betreuung Lehrpersonenbib- Grundbeitrag 152.00 
liothek 

Zuschlag pro 100 Bände X 61.00 
Pensenlegung Anzahl Klassen Primar und Kinder- X 70.00 

qarten 
Prüfungsentschädigung Pro Arbeitsstunde 60.00 
(Ste•liung der Aufgaben, Vor- 
bernit1mg, Einsatz und Kor- 
rektur) 

Mentorate 
Arbeitsplatzeinführung (AE) 1/2 Jahr 210.00 

1 Jahr 420.00 
Allgemeinde Praxisbeglei- je Semester CHF 125.85/Monat pro 126.00 
tung (AP) betreute Person 

(Semester a 5 Monate) 
Fachspezifische Praxisbe- je Semester CHF 125.85/Monat pro 126.00 
gleitung (FP) betreute Person 

(Semester a 5 Monate) 

www.riehen.ch 



Seite 2 3. Überprüfung der Ansätze 
1 Auf die Entschädigungen wird keine Teuerung gewährt. 
2 Die Ansätze werden regelmässig überprüft. 

4. Wirksamkeit 
1 Diese Weisung tritt am 1. August 2021 in Kraft. 

Riehen, 20. Juli 2021 

Dr. J. van der Meer 
Verwaltungsleiter 
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